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sammengehörigkeit beider Aufsohriften duroh ihre epigraphisohe
Besoha:ffenheit ausgeschlossen. wäre.

Ebe1'swalde. H. Pomtow.

Zu Martial 11 17.
Tomtrix Buburae faucibus sedet. primis
Oruenta pendent qua (lagella tortorum
Argique letum 'fI~uUus obsidet sutor.

Dass der dritte Vers dem zweiten coordinirt und beide von
qua abhängig sind, also übersetzt werden muss: < Eine Haarschnei
derin sitzt am Eingang der Subura, wo die blutigen Peitsohen
der Folterer hingen und wo viele Schuter auf dem Argiletnm
sitzen) wird von den nenesten Erklärern mit Recht angenommen;
auoh die Nachbarschaft von Snbura. und Argiletum wird jetzt
niemand mehr in Zweifel ziehen. Nioht ins rechte Licht gestellt
aber ist bisher der mittlere Vers. Jordan (Hermes IV 240)
meint, in den Sohusterläden seien auoh Sklavenpeitsohen feil ge
wesen, und Friedländer z. d. St. aooeptirt dies. Aber cruenta
für Strafwerkzeuge, die ungebraucht im Laden hingen, wäre
doch eine starke Prolepse, und ein Herr oder Sklavenvogt, der
solche anwendet, wird daduroh llicht ohne weiteres zum tor
tor. Der letztere Ausdruck ist vielmehr ganz wörtlich zn
nehmen, tortor bezeiohnet (wie auch Mommsen St. R. I 828
Anm. 1 annimmt) wirklich den Folterkneoht: woran man nicht
hätte zweifeln können, wenn die Topographie der von Martial
bezeichneten Stadtgegend nicht bis vor kurzem sehr im Dunkeln
gelegen hätte. Nun hat aber Lanoiani (bu1l~ comun. 1892, 19
37; vgl. meine Bemerkung dazu Röm. Mittb; 1893, 299 :ff.), ge
zeigt, dass das Lokal der 8t.adtpräfeetnr am nördliohen Abhange
der Carinae. (zwischen Via S. Pietro in Vin(loli~ V. deHa Polve
riera, V. deI 00108seo und V. Cavour), über den fauces Buburae
gelegen war. Unter den anderen Pertinenzen dieses ausgedehnten
Complexes können Lokale flir Gefängnisse und für das peinliohe
Verhör nicht gefehlt haben: was ausdrücklioh durch Sohilderungen
der Märtyrerakten bezeugt wird. Aus den von Jordan Topogr.
II 489 f. gesammelten Stellen hebe ich eine der bezeichnendsten
heraus, die aus den aota S8. Oalooeri et Parthenii (19. Mai
p. BOlf.): Tune Demus iratus dixit praefecto suo Libanio: cras
mane in secretario tuo diversis crucientur suppliciis, si sacrifi,care
contempserint. Libanius igitur urbis praefectus sedtms in Tellure
in secretario iussit 60S singülatim intromitti ete. Das tellureme
[secreta]rium wird erwähnt in der von Lanciaili herausg ,
von Mommsen ergänzten Insohrift des Stadtpräfekten [? ale]riuB

'BelHoius (bulI. comm. 1892 p. 31, vgl. Röm. Mitth. 0.. a. 0.),
die im Garten von S. Pietro in Vinooli, also gerade oberhalb
dllr primae fa'Uc68 Suburae gefunden ist.

Die tonstrix des Martial hat also ihren Sitz C zwischen den
Schinderu und den Schustern': beide topographischen Merkmale
sind mit boshafter Absiohtliohkeit gewählt, die nooh deutlioher
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wird, wenn ma.n da.ran denkt, dass das ,scalprum, mit welehem
der römisohe Sohuhmaoher sein Leder bearbeitete, dem' (sichel~
oder mondformigen) antiken Rasiermesser sehr viel ähnlicher sah
als einem modernen. Das Argiletum war also noch zu Martia.ls
Zeiten von Handwerkern ocoupirt, kann daher nicht ganz, l3on~

den nur in seinem westlichen, dem Forum zunäohst gelegenen
Theile von dem Praohtbau des Forum Palladium (später Nervae)
eingenommen sein (Lanciani buU. comun. 1890 S. 101).

Mit diesen Schustern nun hängt, wie längst erkannt ist, ein
öfter genannter Strassenname ZUl3ammen, der des Vicus 8anda
liarius, weloher einer an der Strasseneoke stehenden Apollosta.tue
den Namen des Ap. sandaliarius gab. AusBel' bei Sneton Aug; 57
und in der Notitia reg. IV wird der Apollo sandaliariusnooh in einer
neuerdings auf dem Esquilin gefundenen Inschrift (buU. comun.
1877 p. 162) genaunt. Dass der A. s. populär die Bezeichnung
.4. tortor (Sueton Aug. 70, wo aber die Worte qua cognomine is
deus quadam in parte urbiscolebatur m. Er. Glossem sind; eine
Cultnsstatue kann der mit Marsyas gruppirte Apoll schwerlich
gewesen sein) gehabt habe, ist eine alte (schon von Rader z. d.
St. geäusserte) nnd nicht unwahrscheinliohe Vermuthung. 
AusseI' den Sohuhmachern waren im vicus saf'klaliarius die Buoh
händler zahlreich: einen Laden erwähnt Gellius XVIII 4, 1,
zW$li andere Martial. Der Verleger Secnndus hatte seirienLaden
limina post Pacis Palladi'tt'l'Y!!lue forum (1 2, 8), gleiohzeitig aber
unter den Argiletanae tabernae;, der zweite, .A trectus (I 117)
auch am Argiletum, gegenüber vom <Forum Oaesaris'. Unter
letzterem kann nur das von Domitian begründete forum Mine.rvae
verstanden werden: gegenübcr dem forum Iulium gab es im Ja.hre
85/86, wo die Prachtanlage Domitians schon im Wesentlichen
fertig gewesen sein muss, keinen Platz mehr für eine taberna
scriptis postibus hinG et inde toUs. Der Vicu8 sandaliari'Us mag
etwa in der Richtung der modernen Via delI' Colosseo verlau
fen sein.

Rom. Ch. Hülsen.

Die gallischell Steuern bei Ammiall.
Amm. XVI 5, 14: (lUOa profuerit anhelantibus wtrema pe~

nuria GaUis, hiNu: maxime olaret, quoa primitus partes eas in
gressus pro capitulis singulis tributi nomine vic6nos quino8 aur60S
r.epperit flagitari, aisoedens vero septenos tantum munera universa
conpleutß$. Dass für die Einheit der Steuerbereohnung ein Name
neben vielen anderen caput war, ist wohl bekannt. Speoiell für
Gallien bezeugen es Eumen. paneg. VIII 11. 12 und Apoll. Sid.
carm. XIII 20, um von" den unzählbaren Belegstellen für das
übrige Reioh ganz zn sohweigen. Schon Acoursius hat daher
oapitibus für capituUs conjioirt, und diese Lesung ist; soweit meine
Kenntniss reicht, von aUen Späteren widerspruohslos a.ngenom~en

worden. Dooh so besteohend die Aenderung ist, es wird sieh
zeigen, dass sie einen ganz unmögliohen Sinn ergibt.




